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. - die "Gemeinsame Anweisung des Generalstaatsanwaltes
der Deutschen Demokratischen Republik, des Ministers 
für Staatssicherheit und des Ministers des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei über die Durchfüh
rung der Untersuchungshaft”(Untersuchungshaftvoll
zugsordnung vom 8. 11. 1968)

Bei den in die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums 
für Staatssicherheit auf genommenen Perfil eh hajidelt es 
sich vorwiegend um solche, die welpm: drihgehder Verdachts- 
gründe der Begehung einas^S^aatsverbhechens oder anderer 
schwerer Straf taten %il/ Gesellschaftsgefährlichkeit

0  fy ^verhaftet od-er vorläufig festgenommen wurden.

Voraussetzung für die Aufnahme von Beschuldigten oder An
geklagten in die Untersuchungshaftanstalten des Ministe
riums für Staatssicherheit ist das Vorliegen dringender 
Verdachtsgründe sowie eine der Voraussetzungen nach § 122 
Absatz 1 Ziffer 1 - 4  StPO.

Die Aufnahme verhafteter Personen gemäß § 124 Absatz 1 
StPO erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Haft
befehls des Richters, der als gesiegelten Dokument vor
liegt, oder auf Antrag des Staatsanwaltes.

Die Aufnahme vorläufig festgenommener Personen gemäß § 125 
Absatz 2 StPO erfolgt nach gemeinsamer Absprache des Lei
ters d-er Linie XIV mit dem Leiter der Untersuchungsabtei- 
lung. Hierbei ist darauf zu achten,daß bei diesen inhaf
tierten Personen der richterliche Haftbefehl innerhalb von 
24 Stunden der Untersuchungshaftanstalt vorliegt.

Die gesetzliche Grundlage für die Durchsuchung inhaftier
ter Personen und deren mitgeführten Sachen und anderen 
Gegenstände sind der § 108 Absatz 2 und § 109 Absatz 2 
StPO und der Abschnitt II Ziffer 2 der Untersuchungshaft
vollzugsordnung.
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